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Art und Maß der baulichen Nutzung 
§ 9 Abs, 1 Nr. 1 BauGB

• 'I, l�X 'I,

Im Gewerbegebiet dürfen bauliche Anlagen eine Höhe von 1 0,00 m nicht überschreiten. 
Bezugshöhe ist die mittlere Gehweoshöhe vor den Grundstücken 

1 .2 Im eingeschrt:mkten Gewerbegebiei (GE") gern. § 1 Abs. 4 BauNVO sind nur Betriebe zulässig, deren 
immissionswirksames flächenbezogenes Emissionsverhalten die immissionswirksamen flächenbe
zogenen Schalleistungspegel LWA von 60 dB(A) qm tagsüber und 45 dB(A) qm nachts nicht über
schreitet. 

1 .3 Im Gewerbegebiet ist der �inzelhanclel mit Gütern des tägiichen Bedarf� gänziich ausgeschlossen . 

1 3.1 

2.1 

3. 
3. 1 

4 

Ausnahmsweise zulässig ist der Handel mit Waren, die der Betrieb selbst herstellt, ver- oder bear
beitet. repariert oder die im räumlichen und betrieblichen Zusammenhang mit einem Produktions-, 
Handwerks- oder Handelsbetrieb stehen. 
Der das Gewerbegebiet im Zentralbereich in Ost-West-Richtung durchlaufende Knick teilt das Pian
gebiel in einen südlichen und nördlicher. Bereich: 
Im ntrdlichen Bereich ist der Handel mit Gütern des nicht täglichen Bedarfs zulässig. 
Stellplätze 
Die Oberflächen der Stellplätze sind mit Ausnahme der da.::ugehörigen Zu- und Abfahrten aus wasser 
durchlässigem Material herzustellen. 
Leitungsrechte 
Die eingetragenen Leitungsrechte sind w Gunsten der Ver- und Emsorgungsträger 
festgesetz.t. 
Grünordnung 

, � . 1  Aui den "Fl2chrn .:um Schutz.. zur Pflege und Enrwicklung von Natur und Landschatrsind boden 
ständige, feldgehölzmtige Anpflanzt.:ngen (pyramidal) durchzuführen 

4.2 Im Bereich der Umgrenzung von )'lächen für Maßnahmen zum Schutz.. zur Pflege und zur Entwick 
lung von Natur und Landsch2ft" ist jegliche Nutzung ausgeschlossen. Der Bereich ist extensiv zu 
pfiegen. 

4.3 Aul den seitlichen Grundstücksgrenzen sind ausgehend von ds-r vomandenen rückwärtigen Knick 
struktur bis zu; vorderen (slrafl,enbeglei1enden) Baugrenze Knicks auizusetzen 

' 

Bei den anzulegenden Knicks sind die Erdwälle so auszubi!den. daß sie im Endzustand eine Hche von 
mindestens 1 , 0  m bis maximal '1 .5 m und eine Krcr,enbrei:e von 1 ,5 rn 2uiw"eisen. D1e Böscnumrnn 
sind mit Neigungen von = 1 · 1 herzustellen. 
Die so ausgebildeten Erdwälle sind 2-reihig mit einem Reihen- und ?flan;;absrand von 1 , 0  m mit stand
on:gerechten, heimischen KnicKgehölzen in verpflanzter Baumschulqualität mit 4 bis 5 Trieben zu 
bepnanzen. 
Sic!lt:Greiecke 
Innerhalb des Sichtdreiecke5 sind Bepflanzungen und sonsiige Nutzungen von > 0.70 m H0he über 
Fahrbahnoberkante nicht zulässig. 

, 

P L A N Z E I C H E N E R K L Ä R U N G

1 .  FESTSETZUNGEN 

1 .  ART  DER BAUL ICHEN NUTZUNG § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

D 

GEWERBEGEBIET § 8 BauNVO

GEWERBEGEBIETE , GEGLIEDERT NACH ART
DER ZULÄSSIGEN BETRIEBE , B BauNVO

2 .  MASS DER BAULICHEN NUTZUNG § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

0, 5 

OK 10 ,  Om 

GRUNDFLÄCHENZAHL ; h ier 0, 5 § 19 BauNVO

HÖHE BAULICHER ANLAGEN MAX. 
ÜBER BEZUGSPUNKT (s .  Te i l  B Zi f fer  1 .  1 )

3 .  BAUGRENZEN § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

BAUGRENZEN

4 . VERKEHRSFLiCHEN § 9 Abs. 1 Nr.11 BauGB

D STRASSENVERKEHRSFLÄCHE

STRASSENBEGRENZUNGSLINIE

ANPFLANZUNG IN  ÖFFENTLICHER
VERKEHRSFLÄCHE 

5 .  PLANUNGEN , NUTZUNGSREGELUNGEN , MASSNAHMEN 
UND FLACHEN FUR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ , ZUR 
PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND 
LANDSCHAFT § 9 Abs. 1 Nr.20,25 8,;iuGB

CJ 

8 

UMGRENZUNG VON FLÄCHEN FUR MASSNAHMEN 
ZUM SCHUTZ , ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG
VON NATUR UND LANDSCHAFT

FLACHEN FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ , 
ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR
UND LANDSCHAFT

BÄUME ZU PFLANZEN UND ZU ERHALTEN

KNICK ZU PFLANZEN

KNICK FORTFALLEND

6 .  HAUPTVERSORGUNGS UND HAUPTABWASSER
LEITUNGEN § 9 Abs. 1 Nr.13 BauGB

• . {) 
HAUPTVERSORGUNGSLEITUNG OBERIRDISCH
ELEKTR IZ ITÄT , h ier  : 60 KV 

7 .  FLÄCHEN FÜR DIE ABWASSERBESEITIGUNG 
§ 9 Abs.1 Nr.14 B.auGB

ABWASSER HIER : REGENRUCKHALTEBECKEN ( RR B J

8 .  SONSTIGE PLANZEICHEN 

LJ LI LJ LJ 
D LJ D LJ 

D 

MIT LEITUNGSRECHTEN ZU 
BELASTENDE FLÄCHEN (s .  Tei l  B 

Ziffer 3 .  1 J
GRENZE DES RÄUMLI CHEN 
GELTUNGSBEREICHES

§ 9 Abs. 1 Nr.21 BauGB

§ 9 Abs. 7 BauGB

ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHER NUTZUNG 
Z . B .  VON BAUGEBIETEN ODER ABGRENZUNG DES 
MASSES DER NUTZUNG INNERHALB E INES BAUGEBIETES

§ 1 Abs. 4 BauNVO
§ 16 Abs. 5 B.;iuNVO

UMGRENZUNG DER FLACHEN , DIE VON DER
BEBAUUNG FREIZUHALTEN SIND 

I I .  NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 

--,----
_ _  _j _ __ _ 

• 

ANBAUFRE IE  ZONE

KN ICK ZU ERHALTEN

GESETZLICH GESCHÜTZTER BIOTOP 

gem. § 29 Straßen - und 
Wegegesetz Schl.-H. v. 
1979/89 

gem. § 1Sb LNatSchG 

HIER : KLEINGEWÄSSER • ,s, Ab,-1 "'·' LNatS,hG 

I I I .  DARSTELLUNGEN OHNE NORM 
CHARAKTER 

0 

I. 7
123

A - - -A 

STANDORT FÜR SCHALT - UND
TRAFOSTATION 

VORHANDENE FLURSTUCKSGRENZEN

FORTFALLENDE FLURSTUCKSGRENZEN

FLURSTÜCKSBEZEICHNUNG

SICHTDREIECK

SCHNITTEBENE DER STRASSENPROFILE
hier . A 

N 
• 
l .

\' f )  N 

ES ulL T DIE BAUNUTZUNC3SVERORDNUNG 1990/93
Bebauungsplansatzung 

!iatz.ung der Stadt Schleswig über den Bebauungsplan Nr. 78
• Gewerbegebiet östlich der St. Jürgener Straße, nördlich von Carl-Friedrich-Gauß-Straße
und Georg-Ohm-Straße -

ilutgrund des § 1 0 des Baugesetzbuches se11·a ,,asi S 0i! •bs • eic La 1eidltoaas1 eh1a.1g wird nach Be
f ch lußfassung durch die Ratsversammiung vom 22.06.1998
l�lgende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 78 der Stadt Schleswig
f-ür das Gewerbegebiet östlich der St. Jürgener Straße. nördlich von Carl-Friedrich-Gauß-Straße und Georg
Ohm-Straße bestehend aus der Planzl!ichnung (Teil A) und dem Text {Teil B)  erlassl!n:

1 
fi',uigestellt aufgrund des Aufsm!lungsbeschlusses 
der R.itsversammlung vom 03 .03 . 1997  

Die frühzeitige Bürgcrbctei i igung nach § 3 Abs. 1 
Satz 1 BauGB ist vom 0 3 . 1 1 .97  bis zum 2 1 . 1 1 . 9 '/  
durchgeführt worden. / Auf Des_!-IHß l'Jer R11B, er [)ici ortslibliche Bekanntmacnung des Aufstcllungs

t,eschlusses ist dureh Abdruck im Amtsblatt für die 

I Stadt Schleswig am 2 4 . 1 0 . 1 99 7  
nfolgt. 

Sae2 9sH88 ,o de. f1ül1zdtigc" Bö:gc.beteili 
9011� et,gesel cLL ;;c:eje1 

·v��1
(� 

Bürgermeister 

Die von der Planung berührten Träger öffentlicher 
!lelangc sind mit Schreiben vom 2 9. 0 9. 97 zur Ab
!!abe einer Stel lungnahme aufgefordert worden

r:-:- ·_ ; -�:-,., ,n,g iTe'i! /,) UC'I,; TC)'.' :T-,,il B) s :,,.,.a,:, c ; ,  
ll.:gründung haben i n  der Zeit vom 0 9 . 0 3 . 9 8  bis 
;;um 0 8 . 0 4 .  9e währnnd der Di1mst.stunden nach 
!1 3 Abs. 2 BauGB öffentlich au,;;gelegen. Die öffent
l'che Au5legung ist mit dem Hinwei5. daß Bedenken
11nd Anregungen von jedennann schriftlich oder zu
Protokoll geltend gemacht werden können, am
·� 6. 02 .  9 & im Amtsblatt für die Stadt Schleswig
••rtsüblich bekarmtgemachi worden.

ljedenken und Anregungen sowie über die Stellung
irnhme am 2 2 . 0 6 . 9 8  entschieden. Das Ergebnis ,,-'\ u °'°' li' 

(-±; 
Bü ;;�::�r�tr 

l)er Bebauungsplan ist nach § 1 1  Ab5. 1 Halbsatz 2
13auGB am 02.11.1998 dem Innenminister angezeigt
worden. Dieser hat mit Erlaß vom 08.02.1999
Az.: IV 644-512.113-59.75 (78)
,,rklärt, daß er keine Verletzung von Rechtsvorschrif
; en geltend macht. 1 Bie geltel'll'J gel'l:11e�te!'I Reehts 

,
o

u",,"\� 
(� 

Bü;�:�:�rJer 

)ie Bebauungsplansatzung bestehend aus der Plan
·�eichnung {Teii A) und dem Text (Teil 8) wird hiermit
,rnsge,�fe;',rt",· :::,-,�
;

)er i<atastermäßige Bestand am n.D9.199a sowie 
iie geometrischen Festlegungen der neuen städte
'iaulichen Planung werden als richtig bescheinigt. 

'Z. v· ,.,,c,,_, ll

AY) Bürgermeister

DlE! Ra1 ammlung hat am 2 3 . 0 2 . 9 8  den Ent-
wurf des Bebauungsplanes mit Begründung be" 
schlossen und zur Auslegung bestimmt. 

1 Der <:n Bebauungspianes ist nach der 
' öf!�nllichan � usi.:?<Jllnn vcm bi<; ,,_,m, 
1 geäm:i�rt wordEn. Daher haben der 1-
wurt d11s Bebauungsplanes, bestehend aus dEJr 
Planzeichnung {Teil A) und dem Text (Teil 8) owie 
die Begründung in der Zeit vom is zum/ 

während der Dienststunden e eut / 
öffentlich ausgelegen. Dabei ist bestim worden, 
daß Bedenken oder Anregungen nur den geän-
derten und ergänzten Teilen vorgeb chi werden 
konnten. Die öffentliche Auslegun ist mit dem Hin
weis, daß Bedenken und Anregu gen während der 
Auslegungsfrist von jederman schriftlich oder .::u 
Protokoll gellend gemacht w den können am 

im Amtsblatt t·· die Stadt Sch leswig 
ortsüblich bekanntgemac t worden. / Daher wurde 
eine eingeschränkte Be il lgung nach § 3 Abs. 3 i .  V. 
mit § 13 Abs. 1 Satz 2 au GB durchgeführt. 

Schleswig, den 

{Nielsky) 
Bürgermeister 

Die Durchführung des Anzeigevertahrens .:um Be
bauungsplan sowie die Stelle, bei der der Plan auf 
Dauer während der Dienststunden von jedermann 
eingesehen werden kann und liber den Inhalt Aus
kunft zu erhalten ist, sind am 1.1.03.1999 ortsüblich 
bekanntgemacht worden. Jn der Bekanntmachung ist 
auf die Geltendmachung der Verletzung von Ver
fahrens- und Formvorschriifon und von Mängeln der 
Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 
Bau GB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hinge
wiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des § 4 
Abs. 3 Satz 1 GO wurde ebenfalls hingc,wiesen. Die 
Satzung ist mithin am 12.03.1999 i n  Kratt getreten .  

(N ielsk ) 
Bürgerme ter 

I Schlesw:g, den 

, ,
1S.10.1998 

! 

I ' 
(. ·"'tt�"\2

� 
B ürgermeister 

- -----� -- -- - - - ----' 
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GEWERBEGEBIET ÖSTLICH DER ST.JÜRGENER STRASSE,.. 
NORDLICH VON CARL-FRIEDRICH-GAUSS-STRASSE UND 

GEORG-OHM-STRASSE 
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